
 
 

 

 
KT-Drucksache Nr. X-0581/1 
 
für den Kreistag 
-öffentlich- 
 
Tischvorlage 
 
 
 
 
Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb;  
Änderung der Verbandssatzung durch Neufassung 
- Änderungen des Satzungsentwurfs -  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Vertreterinnen und Vertreter des Landkreises Reutlingen in der Verbandsversamm-

lung des Zweckverbandes Regional-Stadtbahn Neckar-Alb (ZV RSBNA) werden beauf-
tragt, den in Anlage 1 beigefügten Beschlussvorschlägen Ziffern 1 und 2 der Drucksache 
DS 2023-06 des ZV RSBNA zur Änderung der Verbandssatzung durch Neufassung  
zuzustimmen.  

 
2. Falls sich im Verlauf des weiteren Verfahrens noch Änderungen am Satzungstext als  

notwendig erweisen sollten, werden die Vertreterinnen und Vertreter des Landkreises 
Reutlingen in der Verbandsversammlung des Zweckverbands Regional-Stadtbahn 
Neckar-Alb ermächtigt, der Satzungsänderung auch mit diesen Anpassungen zuzustim-
men, sofern dadurch der wesentliche Inhalt der Satzungsänderung nicht verändert wird. 

 
 
Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 
 
Der Beschluss wird nach derzeitigem Stand keine Auswirkungen auf die Zweckverbandsum-
lage im Jahr 2023 haben.  
 
 
Sachdarstellung/Begründung: 
 
Auf den veränderten Satzungstext der Drucksache DS 2023-06 des Zweckverbandes Regio-
nal-Stadtbahn Neckar-Alb zur Änderung der Verbandssatzung durch Neufassung, der dieser 
Drucksache als Anlage 1 beigefügt ist, wird verwiesen. Zur besseren Nachvollziehbarkeit der 
vorgenommenen Änderungen in der Neufassung der Verbandssatzung im Vergleich zur  
Anlage der KT-Drucksache Nr. X-0581 ist dieser KT-Drucksache in Anlage 2 eine Satzungs-
fassung im Änderungsmodus beigefügt. 
 
Der in KT-Drucksache Nr. X-0581 enthaltene Hinweis zur internen Aufteilung der kommunal 
zu tragenden Kosten zwischen Landkreis und Stadt Reutlingen gilt unverändert. 
 

 DER LANDRAT 

 

 
Geschäftsstelle Kreistag 

 
Datum: 23.05.2023 
 
































































































































































































































































